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25 Jahre kommunale Zusatzversorgung in Sachsen

Bernd Müller
Direktor des Kommunalen Versorgungsverbands Sachsen (KVS) 
Foto: KVS 

Nach einem ausgefüllten Berufsleben den Ruhestand in finanzieller 
Sicherheit zu genießen, das wünscht sich wohl jeder. Für die Beschäftig-
ten des öffentlichen Dienstes leistet die Zusatzversorgung hierfür einen 
wichtigen Beitrag. In den alten Bundesländern ist die Zusatzversorgung 
bereits seit vielen Jahrzehnten etabliert. In den neuen Bundesländern 
wurde sie Anfang 1997 eingeführt und feiert damit in diesem Jahr ihr 
25-jähriges Jubiläum – ein guter Anlass, um auf die vergangenen Jahre 
zurück zu blicken:

Start der Zusatzversorgung in 
den neuen Bundesländern

Bereits 1992 hatten Tarifgespräche zwischen den Arbeitgeberverbän-
den und den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes mit dem Ziel 
begonnen, die Zusatzversorgung auch in den neuen Bundesländern 
einzuführen. Die Verhandlungen gestalteten sich allerdings schwieri-
ger als erwartet. Erst am 03.05.1995 erzielten die Tarifvertragsparteien 
hierzu grundsätzliches Einvernehmen. Mit dem Tarifvertrag zur Einfüh-
rung der Zusatzversorgung im Tarifgebiet Ost (TV EZV-O) vom 01.02.1996 
war der Grundstein gelegt.

Die ZVK entsteht

Um die Entscheidung der Tarifvertragsparteien umzusetzen und die 
Zusatzversorgung auch in den neuen Bundesländern mit Leben zu füllen, 
mussten zunächst Zusatzversorgungskassen errichtet werden. Für den 
kommunalen Bereich des öffentlichen Dienstes im Freistaat Sachsen tat 
dies der KVS zum 01.01.1996. Durch den vorgelagerten Termin stellte der 
KVS die rechtzeitige Handlungsfähigkeit der ZVK sicher.

Im März 1996 nahm die ZVK ihre sichtbaren Aktivitäten auf. Die Mitar-
beiter waren allerdings bis zur Errichtung des Verbandsgebäudes in 
Dresden von Karlsruhe aus tätig. Dort arbeitete sie der Partnerverband, 
der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg, ein.

Am 26.11.1996 bildete der Verwaltungsrat des KVS den ersten Verwal-
tungsausschuss der ZVK. Dieser ist paritätisch mit Vertretern der Mit-
glieder und der Versicherten der ZVK besetzt. Er beschließt über alle 
Angelegenheiten, die für die ZVK von grundsätzlicher Bedeutung sind. 
Dazu gehören die Satzung, der Wirtschaftsplan, die Finanzierung und 
die Anlagestrategie.

Die Angelegenheiten der ZVK sind in einer Satzung geregelt, die am 
01.01.1997  – dem offiziellen Start der Zusatzversorgung in den neuen 
Bundesländern – in Kraft trat.

Der Mitglieder- und 
Versichertenbestand der ZVK

Bei der ZVK gibt es keine Pflichtmitgliedschaft. Arbeitgeber mit Tarif-
bindung oder entsprechenden arbeitsvertraglichen Regelungen müssen 



Sachsenlandkurier 06|22

ALLGEMEINE BEITRÄGE 

273

ihren Beschäftigten jedoch eine Zusatzversorgung anbieten. Dieser 
Verpfl ichtung kommen sie durch den Erwerb der Mitgliedschaft bei der 
ZVK nach. Ende 1997 zählte die ZVK bereits 1.160 Mitglieder und 140.000 
aktiv Versicherte. Doch dabei blieb es nicht. Gemeinde- und Landkreis-
fusionen, die Privatisierung von kommunalen Aufgaben und der Perso-
nalabbau im kommunalen Dienst wirkten sich auf die Entwicklung der 
Bestände aus.

Entwicklung der Versicherten in der Zusatzrente

Aktuell betreut die ZVK rund 125.000 aktive Versicherte und über 67.000 
Rentner. Zudem verantwortet sie ein Vermögen von über 4 Mrd. €. Diese 
Zahlen können sich sehen lassen und unterstreichen die erfolgreiche 
Entwicklung der ZVK.

Reform der Zusatzversorgung

Zum Zeitpunkt der Einführung der Zusatzversorgung in den neuen 
Bundesländern galt das Gesamtversorgungssystem. Dessen Ziel war 
es, Tarifbeschäftigten im Rentenfall eine Betriebsrente zu sichern, die 
gemeinsam mit der gesetzlichen Rente die Versorgung eines vergleich-
baren Beamten erreicht.

Das Gesamtversorgungssystem war jedoch von vielen externen Fakto-
ren wie der demografi schen Entwicklung sowie Änderungen des Steuer-, 
Rentenversicherungs- und Beamtenversorgungsrechts abhängig, auf 
die die Tarifvertragsparteien keinen Einfl uss hatten. Mit der Zeit wurde 
es so komplex, dass die Beschäftigten kaum nachvollziehen konnten, 
wie sich ihre Rente berechnet. Dies beanstandete auch das Bundesver-
fassungsgericht.

Am 13.11.2001 beschlossen die Tarifvertragsparteien daher im Altersvor-
sorgeplan 2001, das Gesamtversorgungssystem durch ein Punktemodell 
zu ersetzen. Der Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der 
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (ATV-K), der das neue Leis-
tungsrecht regelt, wurde am 01.03.2002 unterzeichnet. Die Betriebsren-
ten blieben erhalten und bereits erworbene Anwartschaften wurden als 
sogenannte Startgutschrift in das neue Modell übertragen.

Mit dem Punktemodell sorgten die Tarifvertragsparteien für ein von 
externen Faktoren weitgehend unabhängiges Zusatzversorgungsrecht. 
Die Versicherten können die Berechnung der Leistungen leicht nachvoll-
ziehen und die Höhe ihrer späteren Zusatzrente gut kalkulieren.

Finanzierung der Zusatzversorgung

Bis Ende 2002 fi nanzierte die ZVK die Zusatzversorgung im Umlage-
verfahren. Die Reform der Zusatzversorgung nahm die ZVK zum Anlass, 
die Finanzierung auf den Prüfstand zu stellen. Die Tarifvertragsparteien 
trafen keine Vorgaben zur Art der Finanzierung. Im Sinne einer Risi-
kostreuung entschied sich die ZVK für eine Kombination aus Umlage- 
und Kapitaldeckungsverfahren (Hybridsystem). Das sorgt für einen sta-
bilen Finanzierungsmix, der auch demografi sche Risiken ausgleicht.

Ein unabhängiger Gutachter, der Verantwortliche Aktuar, überprüft 
jährlich, ob die Finanzierung auskömmlich ist. Zudem unterliegt die 
ZVK der Versicherungsaufsicht des Sächsischen Staatsministeriums für 
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Die Rechtsaufsicht übt das Sächsische 
Staatsministerium des Innern aus.

Wert der Zusatzversorgung

Mit Blick auf das sinkende Niveau der gesetzlichen Rentenversicherung 
werden die betriebliche und die private Altersvorsorge immer wichtiger.

Versicherte, die 2022 in Rente gingen, erhalten von der ZVK im 
Schnitt eine monatliche Zusatzrente von 240 €.

Entwicklung der durchschnittlichen Rente sowie der durchschnittlichen 
Zugangsrente

Aufgrund längerer Versicherungszeiten steigen die Zusatzrenten weiter. 
Bei Beschäftigten, die ihr gesamtes Erwerbsleben zusatzversichert sind, 
stockt die Zusatzrente die gesetzliche Rente um mehr als ein Drittel auf. 
Sie trägt damit maßgeblich zur Attraktivität des öffentlichen Dienstes 
bei.
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Starker Service für unsere Kunden

Die ZVK sorgt in erster Linie dafür, dass die von den Tarifvertragspar-
teien vereinbarte Versorgungszusage dauerhaft sicher realisiert wird. 
Ihr ist allerdings auch ein starker und moderner Service wichtig. Hier 
einige Beispiele:

Nach über 25 Jahren Zusatzversorgung in Sachsen ziehe ich eine positive 
Bilanz. Unsere Versicherten, Rentner und Mitglieder schätzen die guten 
und sicheren Leistungen, die Kompetenz und den umfassenden Service 
der ZVK. Zu der erfolgreichen Entwicklung haben viele beigetragen. Ich 
danke allen, die die ZVK auf ihrem Weg unterstützt haben. Auch künftig 
wird die ZVK ihren Kunden Sicherheit und Stabilität bieten und sich zu 
deren Wohl weiterentwickeln.


